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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1989

Index

Abgabenverfahren

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §12

BAO §224 Abs1

KO §129

KO §130

Rechtssatz

Von der Uneinbringlichkeit einer Abgabenschuldigkeit kann man insoweit nicht sprechen, als in einem

Insolvenzverfahren ein bereits rechtskräftiger Beschluß darüber vorliegt, in welchem Ausmaß angemeldete

Forderungen berichtigt werden.

Schlagworte

Uneinbringlichkeit
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